
Stadt Mittweida

Antrag zur Baumfällgenehmigung

Antragsteller

Herr

Liegt Zustimmung 

des Eigentümers 

vor 

Anrede Frau

Grundstück, auf dem der Baum steht

Sind Antragsteller und Eigentümer identisch, 

dann nicht ausfüllen, ansonsten ist die 

Zustimmung als Anlage einzureichen
nein

Ja

Straße

PLZ/Ort

Flurnr.

Vorname:

Name:

PLZ/Ort:

Straße:

E-Mail:

Tel.:

Eigentümer des Grundstückes

Vorname:Name:

PLZ/Ort: Straße:

E-Mail:

Tel.:

Für eine Baumfällgenehmigung werden folgende Unterlagen benötigt: 

1. Das folgende Antragsformular 

2. Mit dem Antrag sind Lagepläne im Sinne von §2 Nr. 11 der Baumvorlagen-/Bauprüfungsverordnung vom 11. März 1993 

(SächsGVB1.16, S.255) einzureichen. 

3. Wird die Baumfällung für die Zeit vom 1. März bis 30. September beantragt, so ist unter Angabe von zwingenden 

Gründen für die Unaufschiebbarkeit der Maßnahme zusätzlich die Ausnahmegenehmigung beim Landratsamt Mittelsachsen 

(Untere Naturschutzbehörde) zu beantragen.

Stadtverwaltung Mittweida 

Fachbereich Bau und Ordnung 

Herr Keller 

Markt 32 

09648 Mittweida



Art des Baumes

Stammumfang in 1m 

Höhe über Erdboden

Kronenumfang in m

Landschaftsschutzgebiet ja nein

Ausführliche Begründung 

für die Baumfällung 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sonstige Angaben 
  
  
  
  
  
  

Unterschrift 
  

Art des Baumes

Alle von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden wir nur zu dem angegebenen 

Zweck verarbeiten und nur für den Zeitraum der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten speichern.  

 

ich bevorzuge Kompensationsmaßnahmen (gemäß Baumschutzsatzung §11)

Ersatzpflanzung 
  
 


Stadt Mittweida
Antrag zur Baumfällgenehmigung
Antragsteller
Anrede
Grundstück, auf dem der Baum steht
Sind Antragsteller und Eigentümer identisch,
dann nicht ausfüllen, ansonsten ist die
Zustimmung als Anlage einzureichen
Eigentümer des Grundstückes
Für eine Baumfällgenehmigung werden folgende Unterlagen benötigt:1. Das folgende Antragsformular2. Mit dem Antrag sind Lagepläne im Sinne von §2 Nr. 11 der Baumvorlagen-/Bauprüfungsverordnung vom 11. März 1993(SächsGVB1.16, S.255) einzureichen.3. Wird die Baumfällung für die Zeit vom 1. März bis 30. September beantragt, so ist unter Angabe von zwingenden
Gründen für die Unaufschiebbarkeit der Maßnahme zusätzlich die Ausnahmegenehmigung beim Landratsamt Mittelsachsen (Untere Naturschutzbehörde) zu beantragen.
Stadtverwaltung Mittweida
Fachbereich Bau und Ordnung
Herr Keller
Markt 32
09648 Mittweida
Art des Baumes
Unterschrift
 
 
 
 
 
 
 
Alle von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden wir nur zu dem angegebenen Zweck verarbeiten und nur für den Zeitraum der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten speichern. 
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